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See the notice on TED website

180867-2024 - Ergebnis
Deutschland – Fernsprech- und Datenübertragungsdienste – Aufhebung der Einzellose 1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9 und 10 - Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes und Angebot 
breitbandiger Telekommunikationsdienste in unterversorgten Gebieten des Landkreises 
Göttingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell.
OJ S 61/2024 26/03/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Göttingen
E-Mail: yuliya.divivi@wrg-goettingen.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Der Erwerber ist ein Auftraggeber
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Aufhebung der Einzellose 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 und 10 - Bereitstellung eines 
flächendeckenden Breitbandnetzes und Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste in 
unterversorgten Gebieten des Landkreises Göttingen im Wirtschaftlichkeitslückenmodell.
Beschreibung: Es handelt sich vorliegend um die Bekanntmachung der Aufhebung der 
Einzellose 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 und 10. 
============================================================ Der Landkreis 
Göttingen (nachfolgend: "Konzessionsgeber") hat das Ziel flächendeckend für Haushalte, 
Gewerbegebiete und Schulen leistungsfähige Zugängen zur Breitbandbandinfrastruktur 
herzustellen. Daher sollen mit TK-Unternehmen Konzessionsverträge über den Bau und den 
Betrieb von Gigabitnetzen sowie die Erbringung von Endkundendienstleistungen in den unten 
näher bezeichneten Gebieten abgeschlossen werden. Der Konzessionsgeber hat dazu im 
Rahmen des 6. Calls des Förderprogramms des Bundes Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" Förderanträge für 
weiße Flecken, Schulen und Gewerbegebiete gestellt. Darüber hinaus hat der 
Konzessionsgeber eine Kofinanzierung nach der RL Giganetzausbau Niedersachsen gestellt. 
Die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH führt dieses Verfahren im Namen und auf 
Rechnung des Landkreises Göttingen aus.
Kennung des Verfahrens: 6d8c2329-5075-4085-af85-79e0a834fbaf
Verfahrensart: Sonstiges zweistufiges Verfahren
Zentrale Elemente des Verfahrens: Das Verfahren wurde als Verhandlungsverfahren mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb in zwei Stufen (vgl. § 12 Abs. 1 S. 2 KonzVgV) 
durchgeführt.

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/23/EU
konzvgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: weiße Flecken – GÖ West
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 3 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
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Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: weiße Flecken – GÖ Ost
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 3 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 2

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 



180867-2024 Page 6/25

Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
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den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Gewerbegebiet Wulften
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
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Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
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Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Gewerbegebiet Hörden
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
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Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Gewerbegebiet Herzberg
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
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Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
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Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
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gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: Gewerbegebiet Gittelde
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 8

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
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Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0007
Titel: Gewerbegebiet Westharz
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 9

5.1.1.  Zweck
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Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
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Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
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den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

5.1.  Los: LOT-0008
Titel: Gewerbegebiet Leege
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung zum Verfahren unter Ziff. 2.1 Es erfolgt 
vorliegend eine Aufhebung des Loses entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 1 KonzVgV.
Interne Kennung: Los 10

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32412000 Kommunikationsnetz, 32571000 
Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 475022-2022

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke
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Beschreibung: Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/der geringsten 
Wirtschaftlichkeitslücke (nach-stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (60). Zu 
den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Zuschuss/ die Wirtschaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.
B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 Punkte weniger in der Bewertung. Die 
Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen 
(Formblatt Wirtschaftlichkeitsberechnung, Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung) darzulegen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 2. Realisierungszeitraum
Beschreibung: Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Monaten bis zur Inbetriebnahme 
des Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Realisierungszeit-raum in Monaten – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2 Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 3. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten 
Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: Hierfür werden für jedes Produkt jeweils 
sämtliche monatliche Kosten für 24 Monate hoch-gerechnet (d.h. es wird ein Preis für einen 
Zeitraum von 24 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen 
Kosten (z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert. Die 
Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. In 
den Losen betreffend den Schulausbau wird nachfolgendes Endkundenprodukt wie folgt 
bewertet: Maximal können für das nachfolgende Schulprodukt 15 Punkte erzielt werden. Der 
Gesamtpreis für das Endkundenprodukt wird wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem 
niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 15 Punkte. Zu 
den verbleibenden An-geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den 
Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische 
Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, 
so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Schulprodukt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch (Max. 
15 Punkte) In den Losen betreffend weiße Flecken werden nachfolgende Endkundenprodukte 
wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden Endkundenprodukte 5 Punkte 
erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt wird jeweils wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis (nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die 
vollen 5 Punkte. Zu den verbleibenden Ange-boten wird die rechnerische Differenz in Prozent 
– bezogen auf den Endkundenpreis – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 
10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 0,5 Punkte weniger in der Bewertung. Wird 
eine rechnerische Differenz in Prozent von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem 
Bestangebot ermittelt, so erhält das betreffende Angebot 0 Punkte. - Privatkunden-
Einstiegsprodukt mit ≥ 50 Mbit/s im Download (Max. 5 Punkte) - (Klein-)Gewerbekunden-
Produkt mit ≥ 250 Mbit/s symmetrisch (Max. 5 Punkte) - Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 
Gbit/s im Download (Max. 5 Punkte) In den Losen betreffend Gewerbegebiete werden 
nachfolgende Endkundenprodukte wie folgt bewertet: Maximal können für die nachfolgenden 
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Endkundenprodukte 7,5 Punkte erzielt werden. Der Gesamtpreis für ein Endkundenprodukt 
wird jeweils wie folgt bewertet: Das Angebot mit dem niedrigsten Endkundenpreis 
(nachfolgend: „das Bestangebot“) erhält die vollen 7,5 Punkte. Zu den verbleibenden An-
geboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Endkundenpreis – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 0,75 Punkte weniger in der Bewertung. Wird eine rechnerische Differenz in Prozent 
von mehr als 100 (%) oder mehr gegenüber dem Bestangebot ermittelt, so erhält das 
betreffende Angebot 0 Punkte. - Geschäftskunden-Standardprodukt mit ≥ 250 Mbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte) - Geschäftskunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s 
symmetrisch (Max. 7,5 Punkte)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden
Beschreibung: Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer 
Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorlegt, wonach möglichst mind. 5 % der 
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechniken (z.B. Nutzung oder 
Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden 
sollen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem 
Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat 
den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikationsnetzes 
sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-
möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB 
hingewiesen. Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes 
in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die 
Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist 
jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der 
Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-behelfsfristen und 
Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach § 160 
Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend 
gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-über dem Auftraggeber gerügt werden (vgl. dazu 
die Teilnahmefrist nach Ziff. IV.2.2. der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Landkreis 
Göttingen
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es ist nur ein Angebot, Teilnahmeantrag 
oder Projekt eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es ist nur ein Angebot, Teilnahmeantrag 
oder Projekt eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
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Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Landkreis Göttingen
Registrierungsnummer: keine Angabe
Stadt: Göttingen
Postleitzahl: 37083
Land, Gliederung (NUTS): Göttingen (DE91C)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH - Frau Yuliya Divivi
E-Mail: yuliya.divivi@wrg-goettingen.de

mailto:yuliya.divivi@wrg-goettingen.de
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Telefon: +49 55229604986
Fax: +49 552296064986
Internetadresse: https://www.landkreisgoettingen.de/startseite
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registrierungsnummer: t:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 4131153306
Fax: +49 4131152943
Internetadresse: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht
/vergabekammer_rechtslage_ab_18_04_2016/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 429f5b00-a123-4e66-a73d-2de5d3531ea3  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 32
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/03/2024 00:00:00 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 180867-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 61/2024
Datum der Veröffentlichung: 26/03/2024

https://www.landkreisgoettingen.de/startseite
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer_rechtslage_ab_18_04_2016/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/vergabekammer_rechtslage_ab_18_04_2016/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
mailto:esender_hub@bescha.bund.de

	1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	2. Verfahren
	2.1. Verfahren
	2.1.1. Zweck
	2.1.2. Erfüllungsort
	2.1.4. Allgemeine Informationen
	5. Los
	5.1. Los: LOT-0001
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0002
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0003
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0004
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0005
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0006
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0007
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0008
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	6. Ergebnisse
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
	6.1.4. Statistische Informationen
	8. Organisationen
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Informationen zur Bekanntmachung

